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Sachverhalt 
Die Fraktion „Offene Liste Godern und Pinnow“ hat am 26.06.2024 einen Antrag zur 
Aufnahme auf die Tagesordnung gemäß § 29 Abs. 1 Kommunalverfassung M-V in 
Verbindung mit § 4 Abs. 1 Geschäftsordnung der Gemeinde Pinnow eingereicht. 
  
Der Antrag mit sachlicher Darstellung ist Anlage zum Beschluss. 
 
  
Beschlussvorschlag 
Siehe Antrag. 
  
Finanzielle Auswirkungen 
Siehe Antrag. 
  
Anlage/n 

1 2024-06-22_Änderungsantrag Geschäftsordnung_nach FS (öffentlich) 

 

 



Fraktion „Offene Liste Godern und Pinnow“ 

in der Gemeindevertretung Pinnow 

 

 

Antrag 

zur Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Pinnow 

 

Die Fraktion Fraktion Offene Liste Godern und Pinnow in der Gemeindevertretung Pinnow beantragt, 

die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Pinnow “ in der konstituierenden Sitzung der 

Gemeindevertretung am 16. Juli 2024wie folgt zu ändern: 

1. 

§ 6 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

Die Sitzungen sollen spätestens um 22.00 Uhr beendet werden, sofern keine dringenden oder nur 

noch einzelne Angelegenheiten auf der Tagesordnung stehen. 

1. 

§ 9 Wahlen 

Der § 9 wird wie folgt ersetzt: 

§ 9 

Wahlen 

(1) Bei geheimen Wahlen können aus der Mitte der Gemeindevertretung 2 Stimmzähler bestimmt 

werden. 

(2) Für Stimmzettel sind gleiche Zettel zu verwenden. 

(3) Sind mehrere Personen zu wählen, so kann die Gemeindevertretung diese in einem Wahlgang 

wählen, falls kein Gemeindevertreter widerspricht. 

2. 

Nach § 9 Wahlen wird folgender neuer § 9a eingefügt: 

§ 9 a 

Zuteilungs- und Benennungsverfahren 

(1) Beim Zuteilungs- und Benennungsverfahren wird das Verhältnis zwischen den Fraktionen 

bzw. Zählgemeinschaften dadurch ermittelt, dass die Mitgliederanzahl der jeweiligen 

Fraktion oder Zählgemeinschaft nacheinander durch eins, zwei, drei, vier, fünf usw. geteilt 

wird und die Sitzverteilung nach den so ermittelten Höchstzahlen erfolgt. Bei gleichen 

Höchstzahlen entscheidet das Los. Die Sitze der sachkundigen Einwohner werden zuerst 

verteilt. Es ist zulässig, dass Fraktionen und Zählgemeinschaft untereinander ihre Sitze für 

sachkundige Einwohner gegen Sitze für Gemeindevertreter tauschen und umgekehrt. Dafür 

ist eine Erklärung von beiden Tauschpartnern an den Vorsitzenden zu richten. 

(2) Die Losverfahren werden vom Vorsitzenden durchgeführt. Dies geschieht in öffentlicher 

Sitzung. Danach teilt der Vorsitzende den Fraktionen und Zählgemeinschaften mit, wie viele 

Sitzen und in welcher Zusammensetzung sie die Gremien zu besetzen haben. Die Fraktion- 



und Zählgemeinschaften erklären darauf innerhalb von zwei Wochen gegenüber dem 

Vorsitzenden, mit welchen Personen sie die ihnen zugeteilten Sitze besetzen. 

(3) Die Fraktion- und Zählgemeinschaften haben jede personelle Veränderung innerhalb von 

einer Woche dem Vorsitzenden mitzuteilen. 

 

3. 

Der § 12 wird wie folgt ersetzt: 

Fraktionen und Zählgemeinschaften  
 
(1) Die Bildung von Fraktionen ist unverzüglich dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
anzuzeigen. Jegliche Veränderungen in der Fraktionsmitgliedschaft sind von den jeweiligen 
Gemeindevertretern ebenfalls dem Vorsitzenden anzuzeigen.  
(2) Die Bildung von Zählgemeinschaften zwischen Fraktionen und Einzelbewerbern sind ebenfalls 

unverzüglich dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung anzuzeigen. Zählgemeinschaften zwischen 

verschiedenen Fraktionen sind nur zulässig, wenn dadurch andere Fraktionen oder 

Zählgemeinschaften nicht benachteiligt werden. 

 

Frank Würschnitzer 

Fraktionsvorsitzender 
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